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(54) Frontbeschickbare Wäschebehandlungsmaschine wie Waschmaschine, Waschtrocker oder 
Wäschetrockner

(57) Die Erfindung betrifft eine frontbeschickbare
Wäschebehandlungsmaschine (1) wie Waschmaschine,
Waschtrockner oder Wäschetrockner mit einer in der
Frontwand (2) angeordneten Beladungsöffnung (3), die
mittels einer schwenkbaren Tür (4) verschließbar ist, mit
einer Verriegelungsvorrichtung (6) zum Halten der Tür
(4) in ihrer Verschlussstellung und mit einer Betätigungs-

einrichtung (7) zum Aktivieren oder Deaktivieren der Ver-
riegelungsvorrichtung (6). Die Betätigungseinrichtung
(7) umfasst zumindest einen Sensor (8, 8a), mit dem eine
Berührung oder ein berührungsloser Eingriff in seinen
Wirkbereich (9) feststellbar ist, wobei der zumindest eine
Sensor (8, 8a) an der Tür (4) selbst oder an der Front-
wand (2) im Bereich der Aufnahme (13) der Tür (4) an-
geordnet ist.



EP 1 889 964 A2

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine frontbeschickbare
Wäschebehandlungsmaschine wie Waschmaschine,
Waschtrockner oder Wäschetrockner mit einer an der
Frontwand angeordneten Beladungsöffnung, die mittels
einer schwenkbaren Tür verschließbar ist, mit einer Ver-
riegelungsvorrichtung zum Halten der Tür in ihrer Ver-
schlussstellung und mit einer Betätigungseinrichtung
zum Aktivieren oder Deaktivieren der Verriegelungsvor-
richtung.
[0002] Eine derartige frontbeschickbare Wäschebe-
handlungsmaschine ist aus der DE 199 32 141 A1 be-
kannt. Bei dieser bekannten Wäschebehandlungsma-
schine ist eine Türöffnungstaste in der Frontwand in un-
mittelbarer Nähe zur schwenkbaren Tür im Bereich der
Verriegelungseinrichtung angeordnet. Der Benutzer
muss zum Öffnen der Tür auf die Türöffnungstaste drük-
ken und kann nahezu gleichzeitig die aufspringende Tür
am Rand fassen, um die Tür anschließend durch eine
Schwenkbewegung zu öffnen. Diese Art der Türöffnung
mutet recht komfortabel an, sie erfordert aber vom Be-
diener zwei Bewegungen in unterschiedliche Richtun-
gen. Im ersten Schritt muss die Taste in Richtung Front-
wand hineingedrückt, was einer entgegengesetzten Be-
wegung zum Öffnen der Tür entspricht, und danach muss
die Tür am Rahmen gezogen werden, damit die öffnende
Schwenkbewegung zustande kommt. Dies ist eine von
der Frontwand wegweisende Bewegung.
[0003] Aus der WO 02/14593 A2 ist eine frontbeschick-
bare Wäschebehandlungsmaschine bekannt, die einen
großflächigen Türöffnungshebel direkt an der Tür besitzt.
Dieser Türöffnungshebel ist mit einer Vielzahl von Be-
dienelementen ausgestattet, um beispielsweise Pro-
grammparameter einzustellen. Zu Anzeige von Status-
informationen sind auf dem umlaufenden Rahmen der
Tür und auf dem Türöffnungshebel Leuchtmittel ange-
ordnet, die eine Beobachtung und Zustanderkennung
aus einer Entfernung ermöglichen. Die Vielzahl von Be-
dien- und Anzeigeelementen auf dem Türöffnungshebel
birgt die Gefahr, dass beim Betätigen eine ungewollte
Fehlbedienung möglich ist, wenn beispielsweise verse-
hentlich ein Bedienelement für die Auswahl eines Pro-
grammparameters betätigt wird.
[0004] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, den Bedienkomfort einer frontbeschickbaren Wä-
schebehandlungsmaschine, wie Waschmaschine,
Waschtrockner oder Wäschetrockner, zu verbessern.
[0005] Erfindungsgemäß wird dieses Problem durch
eine frontbeschickbare Wäschebehandlungsmaschine
mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Er-
findung ergeben sich aus den nachfolgenden abhängi-
gen Ansprüchen.
[0006] Der mit der Erfindung erreichbare Vorteil be-
steht darin, dass eine einfache und komfortable Hand-
habung für die Türöffnung bereitgestellt wird. Dies wird
dadurch erreicht, dass die Betätigungseinrichtung zu-

mindest einen Sensor umfasst, mit dem eine Berührung
oder ein berührungsloser Eingriff in seinen Wirkbereich
feststellbar ist, wobei der zumindest eine Sensor an der
Tür selbst oder an der Frontwand im Bereich der Auf-
nahme der Tür angeordnet ist. Beim Zugreifen auf den
Rahmen der Tür gerät die Hand des Benutzers in den
Wirkbereich des Sensors, wodurch die Steuereinrich-
tung ein Signal erhält, welches das Deaktivieren der Ver-
riegelungseinrichtung veranlasst. Der Benutzer braucht
keine Kraft aufwenden, um die Tür aus der Raststellung
herauszuziehen oder eine Handhabe zu betätigen, um
die Verriegelungseinrichtung zu deaktivieren oder die
Tür zu entriegeln.
[0007] In einer zweckmäßigen Ausführungsform ist
der Wirkbereich des zumindest einen Sensors in einem
Umfangsabschnitt der Tür bzw. Randes der Beschik-
kungsöffnung angeordnet, der sich bei betriebsgemäßer
Lage des Haushaltgerätes in einer schräg oberen oder
oberen Position der Tür bzw. des Öffnungsrandes befin-
det. In dieser Position ist der Rand der Tür besonders
bequem zu erreichen. Durch das Anlegen der Hand an
den Rand der Tür oder beim berührungslosen Eingriff
hinter den Rand der Tür wird diese selbständig entriegelt
und fällt in die betätigende Hand. Danach kann sie auf-
geschwenkt werden, ohne dass ein Umgreifen oder eine
Beachtung von Bedienhandhaben nötig ist.
[0008] In einer zweckmäßigen Ausführungsform wird
als Sensor ein kapazitiver Sensor verwendet, der eine
Berührung beispielsweise durch den Bediener, erkennt
und ein Signal zum Deaktivieren der Verriegelungsein-
richtung veranlasst. Mit diesem Sensor wird ein klar ab-
gegrenzter Wirkbereich bereitgestellt.
[0009] In dieser Ausführung ist es zweckmäßig, dass
der kapazitive Sensor an bzw. in der Tür im Bereich des
Türrandes angeordnet ist. Beim Betätigen greift der Be-
nutzer den Rand der Tür, wodurch beim Zugriff der Sen-
sor berührt wird.
[0010] In einer anderen, vorteilhaften Ausführungs-
form wird als Sensor ein optischer Sensor verwendet.
Beim Eintritt der Hand in den Wirkbereich des Sensors,
der sich zwischen dem Rand der Tür und der Frontwand
befindet, wird eine Veränderung des auf den Sensor ein-
tretenden Lichts erkannt, wodurch ein Signal zum Deak-
tivieren der Verriegelungseinrichtung veranlasst wird. Mit
diesem Sensor wird eine schnelle Reaktion und ein spon-
tanes Aufspringen der Tür erreicht.
[0011] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist am
Rand der Tür auf der zur Frontwand gerichteten Seite
zumindest ein Leuchtmittel angeordnet, das im wesent-
lichen den Wirkbereich des Sensors mit Licht beauf-
schlagt. Hiermit wird dem Benutzer sehr genau und deut-
lich angezeigt, wo er an die Tür greifen muss, um sie zu
öffnen. Hierbei ist es zweckmäßig, dass das Leuchtmittel
von der Steuerungseinrichtung aktivierbar ist. Auf diese
Weise ist das Leuchtmittel abhängig vom Programmab-
lauf ansteuerbar, wobei das Leuchtmittel ausgeschaltet
ist, wenn die Tür nicht geöffnet werden kann. Das Leucht-
mittel wird erst einsgeschaltet, wenn beispielsweise ein
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Programmablauf beendet ist und der Benutzer aufgefor-
dert wird, die zu behandelnde Wäsche aus der Wäsche-
behandlungsmaschine zu entnehmen.
[0012] In einer anderen Ausführungsform ist das zu-
mindest eine Leuchtmittel in einem Umfangsabschnitt
des Randes der Beladungsöffnung angeordnet, welches
im wesentlichen den Wirkbereich des Sensors mit Licht
beaufschlagt. Die Wirkungsweise ist die gleiche, wie
oben beschrieben, jedoch wird das Licht über Reflektion
am inneren Rand der Tür zum Sensor geleitet. Die mit
der Steuereinrichtung in Verbindung stehenden Kompo-
nenten, wie Sensor und Beleuchtungseinrichtung, sind
an bzw. in der Frontwand angeordnet. Die Tür ist frei von
diesen Komponenten, so dass keine Signalverbindun-
gen von der im Gerät angeordneten Steuerungseinrich-
tung zur beweglichen Tür geführt werden müssen.
[0013] In einer zweckmäßigen Ausführungsform ist
der optische Sensor auf der Frontwand im Bereich der
Aufnahme der Tür in einem Teilumfang um die Bela-
dungsöffnung angeordnet. Hierbei kann das Leuchtmittel
für die Aktivierung des optischen Sensors verwendet
werden, da beim Eingriff in den Spalt zwischen dem Rand
der Tür, welcher das Leuchtmittel enthält, und der Front-
wand eine Unterbrechung des Lichtstrahls bzw. eine Ver-
minderung der auf den optischen Sensor wirkenden
Lichtintensität verursacht wird.
[0014] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen rein schematisch dargestellt und wird
nachfolgend näher beschrieben. Es zeigen

Fig. 1, 2: eine frontbeschickbare Wäschebehand-
lungsmaschine in einer perspektivischen
Ansicht;

Fig. 3: eine frontbeschickbare Wäschebehand-
lungsmaschine in einer skizzierten Schnitt-
darstellung und

Fig. 4: eine Ausführungsform in einer Detailan-
sicht.

[0015] Die in Fig. 1 dargestellte frontbeschickbare Wä-
schebehandlungsmaschine 1 umfasst in der Frontwand
2 eine Beladungsöffnung, 3, die mittels einer Tür 4, in
der dargestellten Ausführung eine Bullaugentür, ver-
schließbar ist. Die Tür 4 ist mittels eines Scharniers 14
an der Frontwand 2 befestigt. Am Rand der Tür 4 ist ein
Schließelement 15 angeordnet, welches im geschlosse-
nen Zustand durch die Verriegelungsvorrichtung 6 an der
Frontwand 2 gehalten wird. Im geschlossenen Zustand
liegt die Tür 4 im etwas zurückversetzten Aufnahmebe-
reich 13 an der Frontwand 2 an, wobei ein zugänglicher
Spalt 18 zwischen der Frontwand 2 und dem Rand 10
oder Rahmen der Tür 4 bereitgestellt wird. Im oberen
Bereich der Aufnahme 13 ist als Betätigungseinrichtung
7 für die Verriegelungsvorrichtung 6 ein Sensor 8 ange-
ordnet, der bei einem Eingriff in den Wirkbereich 9 die
Entriegelung der Tür 4 durch Deaktivieren der Verriege-
lungsvorrichtung 6 veranlasst.
[0016] Der Sensor 8 wird durch die Steuerungseinrich-

tung 5 aktiviert, sobald die Tür 4 freigegeben und geöffnet
werden darf. Dies geschieht in der Regel in Abhängigkeit
vom Ablauf des eingestellten Behandlungsprogramms,
beispielsweise eines Waschprogramms, welcher eben-
falls von der Steuerungseinrichtung 5 gesteuert und kon-
trolliert wird. Am Rand der Tür 4 auf der zur Frontwand
2 gerichteten Seite ist zumindest ein Leuchtmittel 16 an-
gebracht, welches ebenfalls von der Steuerungseinrich-
tung 5 steuerbar, bzw. schaltbar ist. Es ist auch möglich,
den Sensor 8 und/oder das Leuchtmittel 16 von der Ver-
riegelungsvorrichtung 6 zu aktivieren, so dass die Steue-
rungseinrichtung 5 nur die Verriegelungseinrichtung 6
abhängig vom Ablauf eines Behandlungsprogramms
steuern bzw. schalten muss.
[0017] Gemäß Fig. 1 kann in einer vorteilhaften Aus-
führung der Sensor 8 als Kombinationsbauteil mit einer
zusätzlichen oder integrierten Beleuchtungseinrichtung,
beispielsweise LED, ausgeführt werden. Dann kann die
in der Tür 4 gezeigte Beleuchtungseinrichtung 16 entfal-
len, so dass alle mit der Steuerungseinrichtung 5 oder
mit der Verriegelungseinrichtung 6 in Verbindung ste-
henden Komponenten in der Wäschebehandlungsma-
schine 1 angeordnet sind.
[0018] In Fig. 2 ist die frontbeschickbare Wäschebe-
handlungsmaschine 1 mit geschlossener Tür 4 darge-
stellt. Der Rand 10 der Tür 4 liegt im Aufnahmebereich
13 an der Frontwand 2 an, wobei ein Spalt 18 zwischen
Frontwand 2 und der Innenseite des Türrandes 10 vor-
gesehen ist. Der Wirkbereich 9 des Sensors 8 (Fig. 1) ist
auf einen Teilumfang 12 der Tür 4 bzw. des Öffnungs-
randes 11 begrenzt. Ferner ist der Wirkbereich 9 im we-
sentlichen nur innerhalb des Spaltes 13 aktiv, wodurch
verhindert wird, dass Handhabungen an die Außenseite
der Tür 4 oder die Annäherung des Benutzers an die
Wäschebehandlungsmaschine 1 zu einer ungewollten
Betätigung der Verriegelungsvorrichtung 6 bzw. zum Öff-
nen der Tür 4 führt.
[0019] In Fig. 3 ist die Wäschebehandlungsmaschine
1 in der Schnittdarstellung skizziert. Die Beladungsöff-
nung 3 für die Trommel 17 ist an der Frontwand 2 durch
die Tür 4 verschlossen. Der Rand 10 der Tür 4 liegt im
Aufnahmebereich 13 an der Frontwand 2, wobei ein Spalt
18 zwischen der Frontwand 2 und der Innenseite des
Türrandes 10 verbleibt. Der Sensor 9 ist im Aufnahme-
bereich 13 angeordnet, wodurch der Wirkbereich 9 des
Sensors 8 auf den Spalt 18 begrenzt wird. An der Innen-
seite des Türrandes 10 ist im Wirkbereich 9 des Sensors
8 zumindest ein Leuchtmittel 16 angeordnet, welches
den sichtbaren Spalt 18 bzw. den Aufnahmebereich 13
der Tür 4 im Umfang zumindest teilweise ausleuchtet.
[0020] Gemäß Fig. 4 ist die Wäschebehandlungsma-
schine 1 mit einem kapazitiven Sensor 8a ausgestattet.
Hierbei ist der Sensor 8a im Rand 10 der Tür 4 angeord-
net, so dass ein im Umfang der Tür 4 begrenzter Wirk-
bereich 9 bereitgestellt wird. Das bzw. die Leuchtmittel
16 sind ebenfalls im Randbereich 10 der Tür 4 angeord-
net, wodurch bei der Aktivierung des Sensors 8a eine
indirekte Beleuchtung des Wirkbereichs 9 an der Front-
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wand 2 bzw. an dem Aufnahmebereich 13 erfolgt.
[0021] Gemäß Fig. 4 kann alternativ ein optischer Sen-
sor 8a verwendet werden, so dass keine Komponenten
an bzw. in der Frontwand 2 im Aufnahmebereich 13 der
Tür 4 angeordnet werden müssen. In dieser Ausführung
strahlt das Licht des Leuchtmittels 16 bei geschlossener
Tür 4 gegen die Frontwand 2 bzw. gegen den Aufnah-
mebereich 13 und leuchtet diesen zumindest teilweise
aus. Das reflektierte Licht gelangt teilweise zum Sensor
8a, welches beim Zugriff zumindest teilweise unterbro-
chen wird, wodurch der Sensor 8a eine veränderte Licht-
intensität detektiert und die Öffnung bzw. Deaktivierung
der Verriegelungsvorrichtung 6 veranlasst.

Patentansprüche

1. Frontbeschickbare Wäschebehandlungsmaschine
(1) wie Waschmaschine, Waschtrockner oder Wä-
schetrockner mit einer in der Frontwand (2) ange-
ordneten Beladungsöffnung (3), die mittels einer
schwenkbaren Tür (4) verschließbar ist, mit einer
Verriegelungsvorrichtung (6) zum Halten der Tür (4)
in ihrer Verschlussstellung und mit einer Betäti-
gungseinrichtung (7) zum Aktivieren oder Deaktivie-
ren der Verriegelungsvorrichtung (6),
dadurch gekennzeichnet,
dass die Betätigungseinrichtung (7) zumindest ei-
nen Sensor (8, 8a) umfasst, mit dem eine Berührung
oder ein berührungsloser Eingriff in seinen Wirkbe-
reich (9) feststellbar ist, wobei der zumindest eine
Sensor (8a, 8) an der Tür (4) selbst oder an der Front-
wand (2) im Bereich der Aufnahme (13) der Tür (4)
angeordnet ist.

2. Frontbeschickbare Wäschebehandlungsmaschine
(1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Wirkbereich (9) des Sensors (8, 8a) in ei-
nem Umfangsabschnitt der Tür (4) bzw. des Randes
(11) der Beladungsöffnung (3) angeordnet ist, der
sich bei betriebsgemäßer Lage der Wäschebehand-
lungsmaschine (1) in einer schräg oberen oder der
oberen Position der Tür (4) bzw. des Öffnungsran-
des (11) befindet.

3. Frontbeschickbare Wäschebehandlungsmaschine
(1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Sensor (8a) ein kapazitiver Sensor (8a) ver-
wendet wird.

4. Frontbeschickbare Wäschebehandlungsmaschine
(1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass als Sensor (8, 8a) ein optischer Sensor (8, 8a)
verwendet wird.

5. Frontbeschickbare Wäschebehandlungsmaschine
(1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass am Rand (10) der Tür (4) auf der zur Frontwand
(2) gerichteten Seite zumindest ein Leuchtmittel (16)
angeordnet ist, das im wesentlichen den Wirkbe-
reich (9) des Sensors (8, 8a) mit Licht beaufschlagt,
wobei das Leuchtmittel (16) von der Steuerungsein-
richtung (5) aktivierbar ist.

6. Frontbeschickbare Wäschebehandlungsmaschine
(1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass in einem Umfangsabschnitt des Randes (11)
der Beladungsöffnung (3) zumindest ein Leuchtmit-
tel (16) angeordnet ist, das im wesentlichen den
Wirkbereich (9) des Sensors (8, 8a) mit Licht beauf-
schlagt, wobei das Leuchtmittel (16) von der Steue-
rungseinrichtung (5) aktivierbar ist.

7. Frontbeschickbare Wäschebehandlungsmaschine
(1) nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der optische Sensor (8) auf der Frontwand (2)
im Bereich der Aufnahme (13) der Tür (4) in einem
Teilumfang um den Rand (11) der Beladungsöffnung
(3) angeordnet ist.

8. Frontbeschickbare Wäschebehandlungsmaschine
(1) nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der kapazitive Sensor (8a) an bzw. in der Tür
(4) im Bereich des Türrandes (10) angeordnet ist.
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